2.1

2.2

Rechtliche Rahmenbedingungen -
Grundstiickseigentiimererklarung

Nutzung des Grundstiicks und Gebaudes

Der Eigentimer erteilt hiermit unbeschadet
von 8§ 134, 145 TKG seine Zustimmung fir die
Errichtung eines auf Glasfasertechnologie
basierenden Grundsticks und Gebaude-
netzes auf dem vorstehenden Grundstiick
sowie die Anbindung seines Gebaudes an
das oOffentliche Telekommunikationsnetz
der net.D. Die seitens net.D beabsichtigte
Grundsticks- und Gebaudenutzung ist
dabei abhangig von der Art des Gebaudes
(Ein-/Zwei- oder Mehrfamilienhaus) bzw.
der gewahlten Anschlussart (siehe Anlage
1). Bei Ein-/Zweifamilienhdusern ist net.D
berechtigt, Glasfaser-Hausanschliisse zu
errichten, die an einer Glasfaser-Abschluss-
punkt-Teilnehmeranschlussdose (Gf-AP-TA)
enden (siehe Anlage 1, Abb. 1). Bei Mehrfami-
lienhdusern ab 3 Wohn-/Geschaftseinheiten
ist net.D berechtigt, eine Glasfaser-
Gebaudeverkabelung in alle Wohnungen
zu verlegen, bei der die Glasfaser an der
Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA)
endet (Anlage 1, Abb. 2). Entscheidet sich
der Eigentimer flir eine selbststandige
Gebaudeverkabelung in Eigenverant-
wortung (Auswahl des entsprechenden
Optionsfelds, Seite 3), ist net.D berechtigt,
einen Glasfaser-Hausanschluss im Keller/
Hausanschlussraum zu errichten, der an
einem Glasfaser-Abschlusspunkt endet.

Glasfaser-Hausanschluss

Die net.D beabsichtigt, das vorstehend naher
bezeichnete Grundstiick (die Grundstiicke)
und die auf diesem/diesen befindlichen
Gebaude an ihr offentliches Telekommu-
nikationsnetz mit sehr hoher Kapazitat im
Sinne von § 134 Abs. 1 TKG anzuschlieflen.

Der Eigentimer gestattet der net.D,
unbeschadet von § 134 TKG, die Mitbe-
nutzung des in seinem Eigentum befind-
lichen Grundstickes zum Zweck der
Errichtung, des Betriebes sowie der Unter-
haltung von Telekommunikationslinien
und -anbindungen (Telekommunikations-
kabelanlagen einschliefllich Zubeho6r, wie
z.B. Verzweigungseinrichtung, Kabelka-
nalrohre), die sowohl betriebsinternen
Zwecken als auch der Durchfihrung von
Telekommunikationsdienstleistungen fir
die Offentlichkeit dienen. Die Gestattung
deckt auch Nutzungserweiterungen in
Form von neuen, sich im Zuge der techni-
schen Entwicklung ergebenden Anwen-
dungen ab. Die Nutzungserweiterung ist

2.3

2.4

2.5

2.6

@

net.D

limitiert auf die im Zuge dieser Baumaf3-
nahme verlegte Telekommunikationslinie.

Die Festlegung von Art und Lage der
Telekommunikationslinienauf dem Grund-
stick und im Gebaude sowie ggf. durch-
zufiihrender Anderungen erfolgt nach
Anho6rung des Eigentimers unter Wahrung
seiner berechtigten Interessen durch net.D.
Mitarbeiter der net.D oder beauftragte
Erfillungsgehilfen sind im Rahmen des
§ 134 Abs. 2 TKG berechtigt, das Grund-
stick, soweit notwendig, zur Errichtung,
Erneuerung bzw. zum Betrieb zu betreten.
Soweit kein Notfall vorliegt, erfolgt
dies nach vorangehender Mitteilung.

Die Gestattung nach diesem Vertrag
umfasst samtliche fur die Erstellung und
Nutzung der Telekommunikationslinien
erforderlichen Maflnahmen, wie beispiels-
weise Errichtung, Unterhaltung, Wartung,
Reparatur, Uberpriifung, den Austausch
sowie die Erneuerung der Telekommu-
nikationslinieninklusive des Einziehens
von weiteren Glasfaserleitungen in Kabel-
rohranlagen bzw. Kabelschutzrohre sowie
die Auswechslung und/oder Erneuerung
der Anbindungen und/oder von Teilen
derselben. Soweit fUr Maflnahmen einer
baulichen Erweiterung zusatzliche Grund-
stucksfl achen mafBgeblich in Anspruch
genommen werden, werden sich die
Parteien hiertuber im Vorfeld abstimmen und
es bedarf der Zustimmung des Eigentumers.

net.D verpflichtet sich, unbeschadet beste-
hender gesetzlicher oder vertraglicher
Anspriiche,dasGrundstiickdesEigentimers/
der Eigentimerin und die darauf befind-
lichen Gebaude wieder ordnungsgemaf
instand zu setzen, soweit das Grundstiick
und/oder die Gebadude durch die Vorrich-
tungen zur Einrichtung, Instandhaltung
oder Erweiterung von Zugangen zu einem
offentlichen Telekommunikationsnetz auf
dem betreffenden oder einem benachbarten
Grundstick und/oder in den darauf befi
ndlichen Gebauden infolge der Inanspruch-
nahme durch net.D beschadigt wird.

Die net.D verpflichtet sich, die anerkannten
Regeln der Technik zu beachten. Nach
Moglichkeit sind BaumaBnahmen mit
dem Eigentimer abzustimmen. Die net.D
verpflichtet sich generell, bei der Durch-
fuhrung der BaumaBnahmen die landwirt-
schaftlichen Flachen im Hinblick auf Art
und Umfang des Eingriffes so schonend
wie mdglich in Anspruch zu nehmen und
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Christian Nopper
Rechtliche Rahmenbedingungen - Grundstückseigentümererklärung


2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

die Wiederherstellung des vorherigen
Nutzungszustandes der Grundsticke
einschlieBlich vorhandener Drainagen sach-
und fachgerecht durchzufiihren. Auftretende
Flurschaden sind zu entschadigen nach
anerkannten Entschadigungstabellen. Die
gesamte BaumafBinahme ist nach Mdglichkeit
bei geeigneter Witterung durchzufihren.

net.Dist nicht verpflichtet, auf der Grundlage
dieses Vertrages die Telekommunikations-
linien auf dem Grundstick zu errichten.
net.D ist berechtigt, jederzeit aus z. B.
wirtschaftlichen Grinden von der Errichtung
der Telekommunikationslinien abzusehen.
Dies gilt unberihrt von gesetzlichen oder
behdrdlichen Verpflichtungen der net.D,
ggf. die errichteten Telekommunikations-
linien Dritten, insbesondere Wettbewerbern,
zu Uberlassen, und des Rechts des Eigen-
timers/der Eigentimerin, mit Dritten
weitere Gestattungsvertrage abzuschliefen.

Glasfaser-Gebaudeverkabelung

Sofern der Eigentimer die Zustimmung
fur die Errichtung einer Glasfaser-Gebau-
deverkabelung erteilt hat, gestattet er
der net.D die Mitbenutzung des in seinem
Eigentum befindlichen Gebaudes zum
Zweck der Errichtung, des Betriebes sowie
der Unterhaltung einer glasfaserbasierten
Gebaudeverkabelung (Telekommunika-
tionskabelanlagen einschlieBBlich Zubehor).

Die von net.D erstellte Gebaudeverkabelung
wird nur zum voribergehenden Gebrauch
in das/die Gebaude des Eigentliimers einge-
bracht und stellt keinen Bestandteil des
Gebaudesgemaf §95 Abs.2 BGBdarundsteht
daherimausschliefllichenEigentumdernet.D.

Der Eigentimer verpflichtet sich, ohne die
Zustimmung der net.D keine Anderung
an dieser Gebaudeverkabelung oder am
Gebaude vorzunehmen, welche die Gebau-
deverkabelung beeintrachtigen kdnnte.

Der Eigentimer ermoglicht den Anschluss
allgemein genutzter aktiver Netzbestandteile
der Gebaudeverkabelung an das Stromnetz.

Wahrend der Vertragslaufzeit Ubernimmt
net.D im Stérungsfall der von net.D mit Breit-
banddiensten versorgten Wohn-/Geschafts-
einheitendie KoordinationderEntstérungder
von net.D erstellten Gebaudeverkabelung.
Hierbei nimmt net.D Stdrungsmeldungen
entgegen und alarmiert den Entstordienst.
Bei bestatigtem Fehler in der von net.D
erstellten Glasfaser-Gebaudeverkabelung

3.6

3.7

5.1

5.2
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durch mutwillige Zerstérung oder sonstige
Beschadigung, die der Eigentimer zu
vertreten hat, GUbernimmt der Eigentimer
die Kosten fir die Entstérung dieser Gebau-
deverkabelung. Bei Auseinanderfallen von
Grundsticks- und Gebaudeeigentum bzw.
Wohnungseigentimergemeinschaften
haften alle Eigentimer gesamtschuldnerisch.

Etwaige Mitnutzungen der von net.D
erstellten Gebaudeverkabelung der net.D
durch andere Telekommunikationsunter-
nehmen, z. B. nach § 145 Abs. 3 TKG werden
ausschlielich von und uUber net.D realisiert.
net.D verpflichtet sich, auf Nachfrage ein
Vorleistungsangebot zur Nutzung der Gebau-
deverkabelung gemafl den einschlagigen
gesetzlichen Regelungen zu unterbreiten.

Mit Unterzeichnung dieser Grundsticks-
eigentimererklarung erwirbt/erwerben
der/die Eigentimer keinen Anspruch
auf Errichtung des Glasfasernetzes bzw.
der Gebaudeverkabelung. net.D ist nicht
verpflichtet, auf der Grundlage dieses
Vertrages eine glasfaserbasierte Gebau-
deverkabelung zu errichten. net.D ist
berechtigt, jederzeit aus z. B. wirtschaftlichen
Grinden von der Errichtung der glasfaser-
basierten Gebaudeverkabelung abzusehen.

Mitwirkungspflicht

Voraussetzung fir die Leistungserbringung
ist die Bereitstellung eines Stroman-

schlusses (230-V-Steckdose) fir jeden
Glasfaseranschluss an der Glasfaser-
Teilnehmeranschlussdose/ Glasfaser-

Abschlusspunkt-Teilnehmeranschlussdose.
Durchfiihrung der Ma3nahmen

Die Baumafinahmen werden durch
Begehung der net.D mit dem Eigentimer
oder einer durch ihn berechtigten Person
festgelegt. Die net.D darf davon ausgehen,
dass Personen, welche die Begehung in
den Raumlichkeiten durchfihren, auch
durch den Eigentimer legitimiert sind,
sofern es sich nicht um diesen handelt.

Die Installation der Komponenten erfolgt
in Absprache mit dem Eigentimer an
geeigneten Orten in der fir die net.D
wirtschaftlich glnstigsten Bauweise. Aus
Sicht des Brandschutzes darf das Aufien-
kabel des Glasfaser-Hausanschlusses,
ausgehend von der Hauseinfihrung, nur
in einer begrenzten Lange von 2 m ins
Gebaude bis zum Glasfaser-Abschlusspunkt
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5.3

5.4

5.5

(Gf-AP) gefihrt werden und muss innerhalb
eines Brandschutzabschnittes bleiben.

Die detaillierte Auslegung der Glasfaser-
Gebaudeverkabelung erfolgt gemaf
netztechnischem Standard der net.D
entsprechend Anlage 1sowie den Regelungen
dieser Vereinbarung. Die Legung der
Installationskabel erfolgt auf Putz bzw.
in vorhandenen Leerrohren oder vorhan-
denen Kabelrosten. Kandle und Anbauteile
(Verteiler, Abschlussdosen) werden ebenfalls
auf Putz angebracht (Standardinstallation).

Abweichungen von der nach der Standard-
installationvorgesehenen Bauweise kdnnen
nur nach vorheriger Abstimmung und Beauf-
tragung durch den Eigentimer bzw. die
vertretungsberechtigte Hausverwaltung und
nurim Rahmen der zur Zeit der Bauausfuhrung
bei der net.D gegebenen technischen und
betrieblichen Méglichkeiten als Sonderbau-
weisen ausgefuhrt werden. Die gewilnschte
Bauweise und die hierdurch entstehenden
Mehrkosten werden vor der Ausfuhrung mit
dem Eigentimer bzw. der vertretungsbe-
rechtigten Hausverwaltung vereinbart. Der
Eigentimer hat die Mehrkosten gegeniber
der Standardinstallation zu tragen.

Liegt zum Zeitpunkt des Vereinbarungs-
abschlusses zwischen dem Grundstiicks-/
Gebaudeeigentimer und der net.D kein
Kundenauftrag flr einen glasfaserbasierten
Anschluss im betroffenen Gebaude vor, so
steht esder net.D frei, das Grundstiick und das
Gebaude vorbereitend zu erschlieen. Eine
vorbereitende ErschlieBung bedeutet hierbei,
dassdielnstallation sich auf die Komponenten
einer glasfaserbasierten Telekommunika-
tionslinie beschrankt, die ohne das Betreten
der Wohn- bzw. Geschaftsraume im Gebaude
installiert werden. Hierzu ist nur der Zutritt zu
Keller und Gemeinschaftsraumen notwendig.

Laufzeit

Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
Sie kann erstmals 10 Jahre nach Abschluss mit
einer Frist von 6 Monaten von jeder Vertrags-
partei geklindigt werden, wobei bei Ausei-
nanderfallen von Grundstiicks-/Gebaude
und Wohnungseigentum die Kindigung
nur wirksam ist, wenn jeder Eigentimer sie
unterzeichnet hat. Sollte eine fristgerechte
Kindigung nicht erfolgt sein, verlangert sich
die Vereinbarung um ein weiteres Jahr. Das
Duldungsrecht nach § 134 TKG bleibt von einer
Kindigung unberihrt, sofern das Grundstiick
hierdurch nicht unzumutbar beeintrachtigt

6.2

6.3

7.1

7.2
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wird. Das Recht der net.D zum Abschluss ihres
Telekommunikationsnetzes in den Raumlich-
keiten ihrer Kunden nach § 145 TKG bleibt
von einer Kindigung ebenso unberihrt.

Die Moglichkeit der Kiindigung aus wichtigem
Grundsowiegema3§544BGBbleibtunberihrt.

Nach Vertragsbeendigung ist net.D bei
Bedarf berechtigt, aber nicht verpflichtet,
die vertragsgegenstandliche Gebaudeverka-
belung nach den dann gultigen gesetzlichen
Vorgaben weiter zu betreiben, zu entfernen
oder an einen Dritten zu veraufiern. Im Falle
der VeraufBlerung hat der Eigentimer ein
Vorkaufsrecht zum Sachzeitwert, fir dessen
Austbung net.D eine Frist von mindestens
einem Monat setzen kann. Im Fall der Nutzung
des Vorkaufsrechts verpflichtet sich der
Eigentumer, net.D die Gebaudeverkabelung
bei noch bestehenden Endkundenvertragen
als Vorleistung zu marktublichen Kondi-
tionen anzubieten. Der Eigentimer kann die
endglultige Entfernung der Vorrichtungen
nur bei einer nachweislichen Stérung seiner
NutzungsmaoglichkeitenundnachBeendigung

der Endkundenvertrage verlangen. Eine
Verpflichtung der net.D zur Beendigung
der bestehenden Endkundenvertrage

besteht auch im Falle der Kindigung dieser
Vereinbarung durch den Eigentimer nicht.

Entgelt sowie Kostentragung

Der Eigentimer stellt die net.D hinsicht-
lich des in dieser Vereinbarung geregelten
Nutzungsrechtes von jedweden Anspru-
chen weiterer nutzungsberechtigter Dritter,
insbesondere Pachter und Mieter, frei. Der
Eigentumer stellt etwaig erforderliche Zu-
stimmungen seiner Mieter/Pdchter sowie-
entsprechende Betretungsrechte sicher.

Der veranlassende Eigentimer ist dartber
hinaus zur Kostentragung verpfl ichtet, sollte
aus von ihm zu vertretenden Griinden eine
Verlegung der Telekommunikationslinie oder
vonTeilendesTelekommunikationsnetzesoder
der Gebaudeverkabelung erforderlichwerden.

Zutritt zum Grundstilick

Die net.D ist berechtigt, das Grundstiick/
die Grundsticke und Gebaude zur Besei-
tigung von Stérungen und zur Vornahme aller
MaBBnahmen, die mit den in Ziffer 1 und 3
festgelegten Nutzungsrechten im Zusam-
menhang stehen, nach vorheriger
Terminabsprache zu betreten und alle daflr
erforderlichen Arbeiten - auch Aufgrabungen
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9.2

9.3

9.4

9.5

10.

10.1

10.2

- vorzunehmen. Diese Berechtigung bezieht
sich auch auf MaBnahmen zur Vornahme von
baulichen Erweiterungen an den bestehenden
Anlagen, soweit eine Zustimmung des Eigen-
timers nach dieser Vereinbarung vorliegt.
Ein Betretungsrecht an Sonn- und Feiertagen
sowie zur Nachtzeit besteht ausnahmsweise
dann, wenn es zur Stérungsbeseitigung unver-
meidbar ist und diese keinen Aufschub duldet.

Haftung

Die net.D verpflichtet sich, bei Arbeiten an den
Anlagen auf Interessen des Eigentimers und
nutzungsberechtigter Dritter Ricksicht zu
nehmen, insbesondere nach Beendigung der
Arbeiten an den Anlagen flr eine ordnungs-
gemafBle, dem urspringlichen Zustand
moglichst entsprechende Wiederherstellung
des Grundstiicks/der Grundstiicke zu sorgen.

net.D haftet bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit sowie bei Fehlen einer
garantierten Eigenschaft unbeschrankt.

Bei leichter Fahrlassigkeit haftet net.D im Fall
der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit unbeschrankt.

Bei leichter Fahrlassigkeit oder bei Verletzung
einer wesentlichen Vertragspfl icht ist
die Haftung der net.D auf den vertrags-
typischen und vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Eine wesentliche Vertragspfl
icht ist eine solche, deren Erfullung die
ordnungsgemafle Durchflhrung des
Vertrages Uberhaupt erst ermoéglicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zweckes gefahrdet und auf deren Einhaltung
der Kunde regelmaf3ig vertrauen darf.

Die Haftung nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberihrt.

Rechtsnachfolge

Jeder Vertragspartner ist im Rahmen einer
Einzelrechtsnachfolge berechtigt, die Rechte
und Pflichten aus diesem Vertrag jederzeit
mit Zustimmung der jeweils anderen Partei
auf einen Rechtsnachfolger zu Ubertragen.
Die Zustimmung darf nur verweigert
werden, wenn gegen die technische oder
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Eintre-
tenden begrundete Bedenken bestehen.

Die Ubertragung der Rechte und Pflichten
aus diesem Vertrag an ein im Sinne
von 88§ 15 ff. AktG verbundenes Unter-
nehmen ist auch ohne Zustimmung des
jeweils anderen Vertragspartners zulassig.

10.3

10.4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

11.6

@

net.D

Jede Ubertragung ist der jeweils anderen
Partei unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Die Absatze 1 bis 3 gelten auch fir wieder-
holte Rechtsnachfolgen.

Sonstige Bestimmungen

Dieses Dokument ist ausschliefilich von dem
Eigentiumer bzw. Bevollmachtigten des Eigen-
timers/der Eigentimer auszufillen. Diese
Nutzungsvereinbarung ist Voraussetzung
fur den Anschluss an das Glasfasernetz und
die kostenlose Nutzung des Grundstlicks/
Gebaudes und/oder der Wohnung im Zuge der
Erstellungdes Netzes. Flulltdie Hausverwaltung
den Antrag in Vertretung des Eigentlimers/
der Eigentumer aus, so ist ein Nachweis der
Vertretungsvollmacht auf Nachfrage durch
net.D einzureichen. Dieser muss folgende
Angaben Dbeinhalten: Vorname, Name,
Firma, Rechtsform der Firma und Anschrift.

Im Falle einer Verduf3erung des Grundstiicks/
Gebaudes/einer einzelnen Wohn-/Geschafts-
einheit wird der Grundstlckseigentimer
net.D Gber diesen Umstand informieren.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Gestattung ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so bleibt die Gultigkeit
der Ubrigen Bestimmungen hiervon
unberihrt. Die Parteien verpflichten sich,
die unwirksame Bestimmung unverziglich
durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen,
die dem angestrebten Zweck der unwirk-
samen Bestimmung am nachsten kommt.

Anderungen und/oder Erganzungen
wie auch die Kindigung bedirfen
zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

Die Nutzung der von net.D errichteten Gebau-
deverkabelungrichtetsichnachdiesemVertrag
in Verbindung mit den gesetzlich geregelten
Rechten und Pflichten fur die Verlegung auf
Endstellen gemaf3 §§ 134 ff. TKG, 145 TKG.

Die Gestattung wird mit Unterschrift
des Eigentimers rechtswirksam und
bedarf nicht der expliziten Unterschrift
eines gesetzlichen Vertreters der net.D.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grinden diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsschlusses. Um |hr Widerrufsrecht auszuliben, missen Sie uns (NetDus-
seldorf GmbH, NordstraBBe 118, 40477 Dusseldorf) mittels einer eindeutigen Er-
klarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) Uber lhren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kdnnen daflr das bei-
gefugte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrie-
ben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
uber die Auslibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
lhnen erhalten haben, einschlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, glnstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziug-
lich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuruckzuzahlen, an dem die
Mitteilung Uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fur die-
se Ruckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspring-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit IThnen wurde ausdricklich

etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Ruckzahlung
Entgelte berechnet.

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, kdnnen Sie das nachfolgende Formular
ausfillen und zuricksenden an:

NetDusseldorf GmbH, Nordstra3e 118, 40477 Disseldorf
oder per E-Mail an: gee@net-duesseldorf.de

Muster-Widerrufsformular:

Hiermit wiederrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag:

Vertragsart

Kundennummer (falls vorhanden)

Bestelltam Erhalten am
Name, Vorname, Firma des Kunden

Anschrift des Kunden

Datum Unterschrift des Kunden

net.D
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